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 1. Prüfungsauftrag 
 
 
  Die Geschäftsführung der 
 

IHS Nr. 3 GmbH  

  

München 
  
 - im folgenden auch Gesellschaft genannt - 
 

  hat mir mit Schreiben vom 6. November 2020 den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss für das 
Rumpfgeschäftsjahr 2018 bestehend aus Bilanz und  Gewinn und Verlustrechnung unter 
Einbeziehung der Buchführung zu prüfen. 

   
  Die Gesellschaft ist aufgrund der nach den Bestimmungen des § 267a Abs. 1 HGB vorgege-

benen Größenmerkmale als Kleinstkapitalgesellschaft einzustufen.  
 
  Ein Anhang wurde nicht erstellt, da hierzu gem. den Bestimmungen des 264 Abs. 1 Satz 5 HGB 

keine Verpflichtung bestand. 
 
  Auf die Aufstellung eines Lageberichts hat die Gesellschaft nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB 

verzichtet. 
 
  Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis meiner Prüfung erstatte ich den nachfolgen-

den Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstat-
tung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.) erstellt wurde. 

   
  Ich bestätige gemäß § 321 Abs. 4 a HGB, dass ich bei meiner Abschlussprüfung die anwend-

baren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet habe. 
 
  Für die Durchführung des Auftrags und meine Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, 

gelten die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017. 
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 2. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

 
Gegenstand meiner Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezem-
ber 2018 sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungs-
legung und der sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags. 
 

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere 

ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand 

meines Prüfungsauftrags. 

 

Die Geschäftsführung der Gesellschaft ist für die Buchführung und die Aufstellung von 

Jahresabschluss sowie die mir gemachten Angaben verantwortlich. Meine Aufgabe ist es, 

die von der Geschäftsführung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im 

Rahmen meiner pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. 

 

Die Prüfungsarbeiten habe ich im November 2020 in meinem Büro in Plattling durchgeführt. 

 

Ausgangspunkt meiner Prüfung war der von Frau Angelika Worstorff, Steuerberaterin, 

erstellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018. 

 

Als Prüfungsunterlagen dienten mir die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestätigungen 

der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut der Gesellschaft.  

 
Alle von mir erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind mir von der Geschäfts-
führung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern erbracht worden.  

 

Ergänzend hierzu hat mir die Geschäftsführung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklä-

rung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss 

alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen 

berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben 

gemacht und mir alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind. 

 

Bei Durchführung meiner Jahresabschlussprüfung habe ich die Vorschriften der §§ 316 ff. 

HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfung beachtet. Danach habe ich meine Prüfung problemorientiert – jedoch ohne spezielle 

Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung – so angelegt, dass ich Unregelmäßigkeiten 

und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Gesellschaft wesentlich auswirken, hätte erkennen müssen. 

 

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung meiner vor-

läufigen Lageeinschätzung der Gesellschaft und eine Einschätzung der Wirksamkeit des 

rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde (risikoorientierter Prü-

fungsansatz).  
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Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen. 

 

Aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich 
folgende Prüfungsschwerpunkte: 
 
 

 Vollständigkeit der im Jahresabschluss abzubildenden Geschäftsvorfälle 
 

 Feststellen der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
 

 

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem der Gesellschaft zeichnet sich durch 

einen bei kleinen Unternehmen üblichen geringen Grad an Funktionstrennung aus.  

Zwecks Beurteilung von Angemessenheit und Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 

internen Kontrollsystems habe ich mir ausreichende Kenntnisse über den Umgang der Unter-

nehmensleitung mit den Geschäftsrisiken und über die Organisation der Geschäftsprozesse 

im Unternehmen verschafft.  
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 3. Feststellungen zur Rechnungslegung 
 
 3.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 
 
  Die Bücher der Gesellschaft sind ordnungsmäßig geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. Die 

Buchführung und die weiteren Unterlagen entsprechen nach meinen Feststellungen den 
gesetzlichen Vorschriften. 
 
 

 3.2 Jahresabschluss 
 

Der mir zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ist ordnungsmäßig 
aus den Büchern und den weiteren geprüften Unterlagen der Gesellschaft entwickelt worden. 
Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernom-
men. Die gesetzlichen Vorschriften zu Ansatz, Ausweis und Bewertung sind beachtet worden. 
 
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den handelsrechtlichen Vorschriften 
über die Rechnungslegung von Gesellschaften, einschließlich der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung aufgestellt. Der Anhang enthält alle vorgeschriebenen Angaben. 
 
Die Gesellschaft macht von den Erleichterungsvorschriften für Kleinstkapitalgesellschaften 
gemäß § 264 Abs. 1 S. 4 und 5 HGB (Verzicht auf Erstellung Anhang und Lagebericht) sowie 
§§ 274a und § 288 HGB - soweit relevant -  Gebrauch. 
 
Die Erleichterungsvorschriften für die Gliederung der Bilanz nach § 266 Abs. 1 S.4 HGB 
werden nicht in Anspruch genommen. 
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 4.  Stellungnahme zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 
 

4.1  Wesentliche Bewertungsgrundlagen und wesentliche Änderungen in den 

   Bewertungsgrundlagen 

 

In dem Jahresabschluss der IHS Nr. 3 GmbH wurden folgende Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden zu Grunde gelegt: 

 

Die Bilanzierung und Bewertung unter der Annahme der Fortführung der Unternehmens-

tätigkeit (going concern; § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB). 

 

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt. 

 

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

 

In Gesamtwürdigung der zuvor beschriebenen Bewertungsgrundlagen bin ich der Überzeu-

gung, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage vermittelt. 
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5.  Bestätigungsvermerk 

 

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk habe ich wie folgt erteilt: 

 

„Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 

 

an die IHS Nr. 3 GmbH, München 

Prüfungsurteil 

Ich habe den Jahresabschluss der IHS Nr. 3 GmbH, München, – bestehend aus der Bilanz 

zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 

20.6.2018 bis zum 31.12.2018 – geprüft. 

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-

sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Inanspruchnahme der 

Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell-

schaft zum 31.12.2018 sowie ihrer Ertragslage für das Rumpfgeschäftsjahr vom 20.6.2018 

bis zum 31.12.2018. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Meine Verantwortung nach diesen Vor-

schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 

Prüfung des Jahresabschlusses“ meines Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 

Ich bin von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-

rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und habe meine sonstigen deutschen Berufs-

pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass 

die von mir erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 

für mein Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 

den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 

wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Inanspruchnahme der Er-

leichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsäch-

lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der  

Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen  
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Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 

ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 

Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-

lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 

Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 

dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-

benheiten entgegenstehen. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 

als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 

Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der mein Prüfungsurteil zum 

Jahresabschluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 

in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-

geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 

können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich ange-

sehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 

auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 

von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahre eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

   identifiziere und beurteile ich die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtig-

ter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, plane und führe Prüfungshandlungen als 

Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlange Prüfungsnachweise, die ausreichend und 

geeignet sind, um als Grundlage für mein Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass 

wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei 

Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtig-

te Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 

Kontrollen beinhalten können. 

 

   gewinne ich ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 

internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 

Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-

samkeit dieses Systems der Gesellschaft abzugeben. 



Wirtschaftsprüfer Dipl.-Kfm. Rudolf Christel                         Seite  8 

 

 

 

 
 

   beurteile ich die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dar-

gestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 

   ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-

tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens-

tätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 

Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-

same Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

aufwerfen können. Falls ich zu dem Schluss komme, dass eine wesentliche Unsicherheit 

besteht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 

Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 

mein Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grund-

lage der bis zum Datum meines Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 

Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesell-

schaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 

   beurteile ich die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 

Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Inanspruchnahme 

der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Gesellschaft vermittelt. 
 

Ich erörtere mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die ich während meiner Prüfung 

feststelle.“ 

 

Plattling, den 6. November 2020 

   

        
 

gez.  Dipl.-Kfm. Rudolf Christel 
             Wirtschaftsprüfer 
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Anlage 

 

Bilanz zum 31.12.2018 



  
 
 

 

IHS Nr. 3 GmbH, München 

 

Bilanz zum 31.12.2018 
 
 

 

 

 

Aktiva 
       

31.12.2018 

          
EUR 

           
Umlaufvermögen 

       
           

         Guthaben bei Kreditinstituten 
   

24.170,24 

           

                      

         

         
           

        

        

           
         

          
  

          
24.170,24 

 



  
 
 

 

 

 

           

  
 

 
 
Passiva 

   
 

 
31.12.2018 

 
31.12.2018 

       
 

 
EUR 

 
EUR 

            
A. Eigenkapital 

       
            

 
I. 

 
Gezeichnetes Kapital 

    
25.000,00 

  

 
II. 

 
Jahresfehlbetrag 

    
-12.879,76 

  

           
12.120,24 

            B. Rückstellungen 
       

 
Sonstige Rückstellungen 

      
11.900,00 

            

            C. Verbindlichkeiten 
       

 
Sonstige Verbindlichkeiten 

      
150,00 

                        

            

         
  

 
  

           
24.170,24 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

      Anlage 1.1 



  
 
 

 



  
 
 

 

IHS Nr. 3 GmbH, München

Gewinn- und Verlustrechnung 

für die Zeit vom 20. Juni bis 31. Dezember 2018

2018

EUR

1. Sonstige betriebliche Aufwendungen -12.879,76

2. Jahresfehlbetrag -12.879,76

 
 
 
 
 
 
 
 
 

München, den 28. Juni 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________  
 
 Friedrich Eschenbaum  

      Anlage 1.2 
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   Rechtliche Verhältnisse, wichtige Gesellschafterbeschlüsse 
             
    

   Rechtliche Verhältnisse 
 
 

  Firma:  IHS Nr. 3 GmbH, München 
 
  Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
 
   
  Gründung: Gesellschaftsvertrag vom 20. Juni 2018 (UR-Nr. 1874/18 

Notar Dr. Hartmut Wicke, München) 
           
 

  Sitz:  München  
 
 

  Handelsregister: Eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München  
     unter HR-B 244196 
     

   
  Gegenstand: Verwaltende Holding-Gesellschaft, insbesondere der Erwerb, 

das Halten, die Verwaltung sowie die Veräußerung von Betei-
ligungen oder Finanzierungen an anderen Unternehmen, ins-
besondere an im Immobilienbereich tätigen Unternehmen und 
Zweckgesellschaften einschließlich Tätigkeiten, die mittelbar 
oder unmittelbar dem Unternehmensgegenstand dienen oder 
zu fördern geeignet sind. 

 
 
  Geschäftsjahr: Kalenderjahr 
 
   
  Geschäftsführer: Friedrich Eschenbaum (bis 11. September 2020)  
     Friedhelm von Zieten (ab 12. September 2020) 

        
   
  Prokura: keine Erteilung  
 
 

  Stammkapital: Das vertragliche Stammkapital beträgt EUR 25.000,00 und  
     ist voll einbezahlt. 
 
   
  Gesellschafter: Zum 31. Dezember 2018 war Herr Friedrich Eschenbaum  
    alleiniger Gesellschafter. 
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  Wichtiger Gesellschafter- 

  beschluss: 20. Juni 2018 
       

 

- Bestellung Herr Friedrich Eschenbaum zum Geschäfts- 
 führer    
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Wirtschaftliche Grundlagen 
 
 
Die Gesellschaft wurde gegründet mit dem Ziel, als Zweckgesellschaft im Sinne des gemäß 
Satzung festgelegten Gegenstands des Unternehmens tätig zu werden.  
 
Vorgesehen ist die Platzierung und der Handel von Wertpapieren am organisierten Markt in 
Luxemburg (Börsenlisting). 
 
Zum Bilanzstichtag ist die Hälfte des vertraglichen Eigenkapitals infolge von Verlusten aufge-
braucht. Die Gesellschaft geht jedoch von einer positiven Fortführungsprognose aus. 
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Ergänzende Aufgliederungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss 2018 
 
 

 1. Bilanz 

 

 1.1 Bilanz - Aktiva 
 

  
  

 

  Umlaufvermögen 

 

  

 

  Guthaben bei Kreditinstituten EUR       24.170,24 
 
       
 
   
  Zusammensetzung: 
 

31.12.2018

EUR

Kreissparkasse München 

Girokonto Nr. 29075538 24.170,24

24.170,24
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 1.2 Bilanz - Passiva 

 

 

 A. Eigenkapital 

 

 I. Gezeichnetes Kapital EUR        25.000,00 
 
       
 
   
   
  Zum 31.12.2018 ist alleiniger Gesellschafter Herr Friedrich Eschenbaum. 
 
  

Das vertragliche Kapital (Stammkapital) ist voll einbezahlt. 
 
 
 
 

   
   
  
   
 
 

 

 II. Jahresfehlbetrag   EUR          12.879,76 
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 B. Rückstellungen 

 

  

 

  Sonstige Rückstellungen EUR         11.900,00 
 
       
 
   
  Zusammensetzung: 
 
 

31.12.2018

EUR
 ..................

Kosten der Erstellung 
des Jahresabschlusses 1.000,00

Ausstehende Rechnungen

(Beratungskosten) 10.900,00
..................

11.900,00
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C. Verbindlichkeiten 

 

  

 

  Sonstige Verbindlichkeiten EUR            150,00 
 
       
 
  - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR             150,00 
 
       
 
 
  
 
 
 

 Zusammensetzung:
31.12.2018

EUR

Gerichtskosten 150,00

150,00
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2. Gewinn- und Verlustrechnung  
 

 
 

 
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen EUR 12.879,76

Zusammensetzung:

2018

EUR

Beiträge 0,00

Nicht abziehbare Vorsteuer 125,80

Rechts- und Beratungskosten 11.728,10

Buchführungskosten 0,00
Abschlusskosten 1.000,00

Nebenkosten Geldverkehr 25,86

12.879,76

 
 

 
 
 
 

 2. Jahresfehlbetrag EUR         12.879,76 
 
       

 



 



 

 
 

 



 

 
 
 
 


